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Erwägungen

E. 1
Der Beschuldigte A.______ stellt sich im vorliegenden Berufungsverfahren auf den
Standpunkt, dass ■ entgegen dem Anklagevorwurf und dem angefochtenen Entscheid der
Vorinstanz ■nichter der fehlbare Lenker gewesen sei, der am Dienstag, 25. Oktober 2016,
um ca. 03.00 Uhr, mit einem Personenwagen der Marke VW Sharan mit dem Kontrollschild
ZH [...] beim Kreisel in Näfels (Glarus Nord) verunfallt war (act. 31 S. 21 ff.). Der
Beschuldigte wirft damit der Vorinstanz eine unrichtige Feststellung des Sachverhalts vor.

E. 2
2.1Die Anklage (act. 3) gegen den Beschuldigten gründet auf Indizien; es fehlen direkte
Beweise für die Täterschaft des Beschuldigten.

2.2Jede Person gilt bis zu ihrer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig (Art. 10 Abs. 1
StPO). Nach Art. 10 Abs. 2 StPO würdigt das Gericht die Beweise frei nach seiner aus dem
gesamten Verfahren gewonnenen Überzeugung. Bestehen unüberwindliche Zweifel an der
Erfüllung der tatsächlichen Voraussetzungen der angeklagten Tat, so geht das Gericht von
der für die beschuldigte Person günstigeren Sachlage aus [in dubio pro reo] (Art. 10 Abs. 3
StPO).

2.3.Soweit für einen eingeklagten Sachverhalt keine direkten Beweise vorliegen, ist nach
der Rechtsprechung auch ein indirekter Beweis zulässig. Beim Indizienbeweis wird aus
bestimmten Tatsachen, die nicht unmittelbar rechtserheblich, aber bewiesen sind (Indizien),
auf die zu beweisende, unmittelbar rechtserhebliche Tatsache geschlossen. Eine Mehrzahl
von Indizien, welche für sich alleine nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auf die
Täterschaft oder die Tat hinweisen und einzeln betrachtet die Möglichkeit des Andersseins
offenlassen, können in ihrer Gesamtheit ein Bild erzeugen, das bei objektiver Betrachtung
keine Zweifel bestehen lässt, dass sich der Sachverhalt so verwirklicht hat. Der
Indizienbeweis ist dem direkten Beweis gleichwertig (Urteil BGer 6B_1427/2016 vom 27.
April 2017 E. 3. mit Hinweisen).

E. 3
3.1Der am Dienstag, 25. Oktober 2016 nachts um 03.00 Uhr beim Kreisel in Näfels
verunfallte Personenwagen VW Sharan mit dem Kontrollschild ZH [...] war auf die in
Dübendorf/ZH domizilierte [...] GmbH eingelöst (Verfahren SA.2017.00066, pag. 000138).
Bei der [...] GmbH fungierte gemäss Eintrag im Handelsregister bis Ende Juni 2017
F.______ als einziger Gesellschafter und Geschäftsführer (act. 30). F.______ (geb. 1995)
ist der Sohn des hier Beschuldigten A.______ (geb. 1973) (act. 34 S. 2 oben). Tatsächlich
aber war der eigentliche Geschäftsführer bei der [...] GmbH der hier Beschuldigte
A.______. Zwar bezeichnet er sich selber nur als stellvertretenden Geschäftsführer (act. 34
S. 2), doch offenbaren die vorliegenden Akten ein anderes Bild. Der Beschuldigte



A.______ war nach eigenen Aussagen zuständig für die Einteilung der (damals) rund
10 Mitarbeitenden der [...] GmbH und war überdies verantwortlich für den Fahrzeugpark
(Verfahren 2017.00066, pag. 000055 f. Ziff. 21-23). Anlässlich der Berufungsverhandlung
erklärte die Auskunftsperson, dass damals, als sie bei der [...] GmbH gearbeitet habe, der
Beschuldigte ihr Vorgesetzter gewesen sei; dessen Sohn F.______ kenne sie (die
Auskunftsperson) überhaupt nicht und habe ihn auch nie gesehen (act. 33 S. 2 unten).
Damit korrespondieren denn auch die Aussagen von F.______ selber. Dieser nannte
anlässlich einer polizeilichen Befragung zwei Mitarbeitende der [...] GmbH bei deren
Namen, fügte aber gleich hinzu, dass er diese beiden nicht persönlich kenne und auch nicht
wisse, wie lange sie bereits in der Firma arbeiteten; hierzu müsse man seinen Vater fragen
(Verfahren 2017.00066, pag. 000148 Ziff. 2). Bei der Staatsanwaltschaft gab F.______ zu
Protokoll, die Firma gehöre zwar ihm und er unterschreibe einfach alles; Geschäftsführer
aber sei sein Vater A.______ und dieser schaue zu den Baustellen und nehme die
Arbeitseinteilung vor (Verfahren 2017.00066, pag. 000111. Ziff. 6-8). Damit ist
offenkundig, dass bei der [...] GmbH der hier Beschuldigte A.______ das Sagen hatte und
sein Sohn F.______ als im Handelsregister eingetragener Gesellschafter und
Geschäftsführer lediglich dessen Strohmann war.

3.2Der Beschuldigte war am 25. Oktober 2016 wohnhaft in Wald im Zürcher Oberland. Zu
dieser Zeit war er auch Inhaber des Restaurants [...]/GL (act. 34 S. 2 unten und S. 3 oben;
ferner Verfahren SA.2017.00066, pag. 000040, Mitte, Ziff. 2).

In der Untersuchung wurden auf dem Mobiltelefon des Beschuldigten Fotos gefunden,
welche nachweislich am 25. Oktober 2016 um 02.43 Uhr und 02.49 Uhr im Restaurant [...]
aufgenommen worden waren (Verfahren SA.2017.00066, pag. 000071 ff.). Als der
Beschuldigte in der Untersuchung mit diesen Fotos konfrontiert wurde, räumte er ein, dass
er diese Fotos selber aufgenommen habe und sich zum Zeitpunkt dieser Aufnahmen noch
im Restaurant [...] in Netstal/GL aufgehalten habe und gleich danach mit einem BMW X5
oder einem Audi, eher aber einem BMW X5, nach Hause nach Wald/ZH gefahren sei
(Verfahren SA.2017. 00066, pag. 000081 Ziff. 15-19).

Auf der Heimfahrt von Netstal/GL nach Wald/ZH musste der Beschuldigte die Unfallstelle
beim Kreisel in Näfels/GL passieren. Die Distanz von dem in Netstal unmittelbar an der
Hauptstrasse (Landstrasse) gelegenen Restaurant [...] bis zum fraglichen Kreisel am
südlichen Dorfeingang von Näfels misst knapp 4 km und beträgt die dafür benötigte
Fahrtzeit mit einem PW, wie schon die Vorinstanz zutreffend festgehalten hat (act. 9 S. 6
unten und S. 7 oben), zirka vier Minuten.

Der Selbstunfall beim Kreisel in Näfels ereignete sich am 25. Oktober 2016 um ca. 03.00
Uhr (die Unfallmeldung einer Anwohnerin ging bei der Polizei um 03.03 Uhr ein; siehe
oben E. I. 1.1). Mit Blick auf die eben dargelegten zeitlichen Parameter ist es ohne weiteres
möglich, dass der Beschuldigte den Verkehrsunfall beim Kreisel in Näfels verursacht haben
könnte.

3.3Der Beschuldigte sagte aus, er sei damals mitten in der Nacht mit einem BMW X5 oder
einem Audi, eher wohl einem BMW X5, von Netstal (Restaurant [...]) an seinen Wohnort
nach Wald/ZH heimgefahren (Verfahren SA.2017.00066, pag. 000081, Ziff. 19). Beim
Unfallfahrzeug handelte es sich jedoch um einen Personenwagen der Marke VW Sharan,
wobei das Fahrzeug auf die in Dübendorf/ZH ansässige [...] GmbH eingelöst war
(Verfahren SA.2017.00066, pag. 000137 f.), deren faktischer Geschäftsführer der



Beschuldigte war. Trifft die Aussage des Beschuldigten über das damals von ihm
verwendete Fahrzeug (BMW X5 oder Audi) zu, so würde dies bedeuten, dass mitten in der
Nacht praktisch zeitgleich wie er jemand anders mit dem VW Sharan, wohlgemerkt einem
Fahrzeug "seiner" Firma, ebenfalls im Glarnerland von Netstal in Richtung Näfels
unterwegs war. Allein schon eine solche Zufälligkeit erscheint als höchst unwahrscheinlich.

Der Beschuldigte hat sich in diesem Zusammenhang in der Untersuchung noch in einen
weiteren Widerspruch verstrickt. Als er von der Staatsanwaltschaft danach gefragt wurde,
wo er sich in der Nacht auf den 25. Oktober 2016 um 03.00 Uhr aufgehalten habe, sagte er
zunächst aus, dass er zu diesem Zeitpunkt mutmasslich daheim in Wald/ZH geschlafen
habe und um ca. 05.00 Uhr aufgestanden sei, um anschliessend nach Solothurn zu fahren,
wo er an jenem Morgen einen Termin gehabt habe (Verfahren SA.2017.00066,
pag. 000054 f. Ziff. 3 ■ 6; siehe auch pag. 000080 Ziff. 7 ■ 10). Erst als ihm im weiteren
Verlauf der Befragung die bereits zuvor erwähnten Fotos aus seinem Mobiltelefon gezeigt
wurden, gestand er ein, dass er sich kurz vor 03.00 Uhr noch im Restaurant [...] in Netstal
aufgehalten habe (Verfahren SA.2017.00066, pag. 000081 Ziff. 15 ■ 17). Wohl lässt sich
hier einwenden, dass in aller Regel kaum jemand noch präzise sagen kann, wo er sich zu
einer konkreten Uhrzeit aufgehalten hat, wenn er, wie in diesem Verfahren der
Beschuldigte, mehrere Monate später danach gefragt wird. Interessanterweise aber erinnerte
sich der Beschuldigte bei seiner Befragung am 3. Februar 2017 noch genau daran, dass er
am 25. Oktober 2016 daheim in Wald/ZH um ca. 05.00 Uhr aufgestanden und dann zu
einem Termin nach Solothurn gefahren sei (Verfahren SA.2017.00066, pag. 000054 f.
Ziff. 5 f.). Indes ist just diese Geschichte mit dem Termin in Solothurn eine klare Lüge, wie
weiter unten noch aufzuzeigen ist. Angesichts dessen aber sind seine Angaben insgesamt in
einem anderen Licht zu sehen. Wenn er deshalb in der Befragung ausgesagt hat, er sei am
25. Oktober 2016 um 03.00 Uhr daheim in Wald/ZH am Schlafen gewesen (tatsächlich aber
war er noch im [...] in Netstal bzw. befand sich gerade auf der Fahrt von Netstal in Richtung
Näfels), so lässt sich dieser "Irrtum" offensichtlich nicht auf ein verblasstes Erinne-
rungsvermögen zurückführen (denn diesfalls hätte er wohl auch nicht mehr wissen können,
dass er an jenem Morgen um 05.00 Uhr aufgewacht sei). Vielmehr ist dem Beschuldigten
zu unterstellen, dass er sich in der Befragung ganz bewusst darauf verlegt hat, gegenüber
der Untersuchungsbehörde zu vertuschen, dass er sich am 25. Oktober 2016 bis gegen 03.00
Uhr im Restaurant [...] in Netstal aufhielt. Dieses (anfängliche) Bemühen des
Beschuldigten, seinen Aufenthalt im Restaurant [...] in Netstal bis in die frühen
Morgenstunden zu kaschieren, erweist sich daher nachgerade als Indiz dafür, dass er in den
Verkehrsunfall um ca. 03.00 Uhr beim Kreisel in Näfels involviert war. Denn es ist kein
anderes Motiv erkennbar, weshalb denn sonst der Beschuldigte seine Anwesenheit im
Restaurant [...] bis kurz vor 03.00 Uhr nicht von Anfang an hätte offenlegen sollen, wäre es
ihm dabei nicht darum gegangen, auf keinen Fall mit dem Verkehrsunfall in Verbindung
gebracht zu werden.

3.4Die Polizei wurde am 25. Oktober 2016 um 03.03 Uhr von einer Anwohnerin über den
Verkehrsunfall beim Kreisel in Näfels benachrichtigt (Verfahren SA.2017.00066,
pag. 000145). Exakt zum selben Zeitpunkt, um 03.03 Uhr, wurde im Raum Näfels das
Mobiltelefon mit der Rufnummer [...] in Betrieb gesetzt (Verfahren SA.2017.00066,
pag. 000296). Es ist dies ausgerechnet das Mobiltelefon des Beschuldigten A.______, mit
welchem dieser kurz zuvor, um 02.43 Uhr und 02.49 Uhr, im Restaurant [...] in Netstal
noch selber zwei Fotoaufnahmen gemacht hatte (Verfahren SA.2017.00066,



pag. 000071-73 sowie pag. 000081 Ziff. 15-19). Ab 03.03 Uhr war das betreffende
Mobiltelefon bis jedenfalls 03.25 Uhr im Raum Näfels eingeloggt und wurde das Gerät
währenddessen mehrmals betätigt; namentlich erfolgte von diesem Handy aus um 03.19
Uhr ein Anruf von 72 Sekunden Dauer an F.______, den Sohn des Beschuldigten (Ver-
fahren SA.2017.00066, pag. 000296).

Daraus ergibt sich als Feststellung, dass der Beschuldigte am 25. Oktober 2016 ab 03.03
Uhr bis jedenfalls bis 03.25 Uhr im Raum Näfels zugegen war und dabei mehrmals sein
Handy bediente. Wie bereits die Vorinstanz in diesem Zusammenhang zutreffend erkannt
hat (act. 9 S. 7 E. 3.3.), ist es in der Tat nicht einsichtig, wie der Beschuldigte auf seiner
Heimfahrt von Netstal nach Wald/ZH mehr als zwanzig Minuten hätte benötigen sollen,
allein nur um durch das Dorf Näfels zu fahren. Ebenso wenig ist nachvollziehbar, aus
welchem anderen Grund er während dieser rund zwanzig Minuten mitten in der Nacht
mehrmals hätte sein Handy betätigen sollen, wenn nicht eben darum, um ein Taxi oder eine
unbekannte Drittperson herbeizurufen, die ihn in der Folge entweder nach Wald/ZH
heimgefahren oder ihm hierzu ein Auto überlassen hat. Ab 04.02 Uhr nämlich war das
Mobiltelefon des Beschuldigten an einem Antennenstandort in Wald/ZH eingeloggt
(SA.2017.00066, pag. 000296). Die Fahrstrecke von Näfels/GL bis Wald/ZH beträgt rund
27 km und dauert die Fahrt via A3 und A53 rund 25 Minuten (siehe Google Maps).

Der Vollständigkeit halber bleibt noch Folgendes anzufügen. Es verhielt sich nicht etwa so,
dass der Beschuldigte in der Nacht zum 25. Oktober 2016 wiederholt mit seinem Natel
kommuniziert hatte. Vor Mitternacht tätigte er letztmals um 22.30 Uhr einen Anruf.
Eingeloggt war das Handy dabei über eine Antenne in Netstal/GL (SA.2017.00066,
pag. 000296), was im Übrigen zusätzlich bestätigt, dass der Beschuldigte sich in der
fraglichen Nacht auf den 25. Oktober 2016 im Restaurant [...] in Netstal aufhielt. Danach
erfolgte über nahezu viereinhalb Stunden hinweg keine einzige Verbindung mehr über das
betreffende Natel, ehe es dann um 03.03 Uhr wieder in Betrieb genommen wurde; genau
also zu dem Zeitpunkt, als sich der Verkehrsunfall beim Kreisel in Näfels ereignet hatte.

3.5Aus den bis dahin dargelegten Indizien ergibt sich mit aller Deutlichkeit und bleiben
nicht die geringsten Zweifel zurück, dass der Beschuldigte A.______ sich am 25. Oktober
2016 kurz vor 03.00 Uhr in Netstal ans Steuer des VW Sharans mit dem Kontrollschild ZH
[...] setzte, um nach Wald/ZH heimzufahren. Nach nur wenigen Fahrminuten verursachte er
beim Kreisel südlich von Näfels einen Selbstunfall. Daraufhin entfernte er sich umgehend
von der Unfallstelle und es gelang ihm in der Folge, unerkannt nach Wald/ZH zu
entkommen.

E. 4
4.1Wie bereits oben in der Prozessgeschichte ausgeführt wurde, hat zunächst E.______ die
Schuld am Selbstunfall auf sich genommen. Dies allerdings wahrheitswidrig, wie sogleich
aufzuzeigen ist:

4.2Am 25. Oktober 2016, um 11.40 Uhr kurz vor Mittag, meldet sich E.______ auf dem
Polizeistützpunkt Biäsche (Glarus Nord) und erklärte, in der vorangegangenen Nacht den
Verkehrsunfall beim Kreisel verursacht zu haben; er habe vermutlich einen Sekundenschlaf
oder ein Blackout gehabt, eventuell sei er unterzuckert gewesen (Verfahren
SA.2017.00066, pag. 000141 Ziff. 5 und Ziff. 9, pag. 000142 Ziff. 12, pag. 000145 Mitte);
etwas mehr als drei Monate nach dem Unfall hat E.______ seine Selbstanzeige widerrufen
und hat den hier Beschuldigten A.______ als Unfallverursacher bezichtigt (siehe oben E. I.



1.2 und 1.4).

Anlässlich der Berufungsverhandlung vom 26. April 2019 wurde E.______ als
Auskunftsperson zur Sache befragt. Die Auskunftsperson war am Verhandlungstag in einer
für das Obergericht erkennbar schlechten Verfassung, sowohl psychisch wie auch physisch,
und war ihr eine grosse Unbehaglichkeit im Zusammenhang mit dem vorliegenden
Verfahren spürbar anzumerken (siehe dazu in act. 33 die verschiedenen Anmerkungen zum
Befinden der Auskunftsperson). Die Auskunftsperson berichtete dem Obergericht, dass sie
seit dem Ereignis im Oktober 2016 vier Herzinfarkte erlitten habe und gesundheitlich
schwer angeschlagen sei (act. 33 S. 1 unten und S. 2 oben). Das Obergericht hat diese
Angabe nicht verifiziert, doch befindet sich in den Akten immerhin die Bestätigung eines
Aufenthalts in der Rehaklinik für Herzpatienten in Seewis im Mai 2017 (Verfahren
SA.2017.00066, pag. 000021). Die Auskunftsperson gab vor Obergericht zu Protokoll, dass
effektiv sie (die Auskunftsperson) den Verkehrsunfall am 25. Oktober 2016 verursacht
habe. Zwar habe sie zwischenzeitlich einmal A.______ als Unfallverursacher beschuldigt,
und zwar deshalb, weil sie (die Auskunftsperson) damals über A.______ wegen
ausgebliebener Lohnzahlungen verärgert gewesen sei (act. 33 S. 4). Der Rechtsvertreter des
Beschuldigten machte hierauf in seinem Plädoyer an der Berufungsverhandlung geltend,
eine Verurteilung seines Mandanten wegen der eingeklagten Fahrerflucht käme nicht
infrage, nachdem die Auskunftsperson erneut ausdrücklich bestätigt habe, dasssieden
Verkehrsunfall am 25. Oktober 2016 beim Kreisel in Näfels verursacht habe (act. 31 S. 22).

Das Vorliegen eines Geständnisses bedeutet keineswegs, dass basierend darauf unbesehen
ein Schuldspruch (hier gegen die Auskunftsperson) zu erfolgen hat, wie vorliegend der
Beschuldigte offensichtlich zu glauben scheint und damit aus seiner Sicht die ganze
Angelegenheit sein Bewenden hätte (act. 31 S. 22). Vielmehr hat das Gericht im Falle eines
Geständnisses dieses auf seine Glaubwürdigkeit hin zu verifizieren (siehe dazu Art. 160
StPO). Wie sogleich zu zeigen ist, fehlt es dem Geständnis der Auskunftsperson an
jeglichem Wahrheitsgehalt.

E. 4.3
4.3.1Die Auskunftsperson war zum Unfallzeitpunkt am 25. Oktober 2016 Angestellter der
[...] GmbH (act. 33 S. 3 oben; Verfahren SA.2017.00066, pag. 000140). Am 25. Oktober
2016 um ca. 11.40 Uhr wurde die Auskunftsperson auf dem Polizeistützpunkt Biäsche
vorstellig (siehe dazu Verfahren SA.2017.00066, pag. 000145) und berichtete Folgendes
über den Verkehrsunfall in der Nacht zuvor beim Kreisel in Näfels (Verfahren
SA.2017.00066, pag. 000140 ff.):

Sie (die Auskunftsperson) habe am gestrigen Abend [24. Oktober 2016] im Auftrag von
A.______ den VW Sharan (Unfallauto) bei einer Garage in Näfels abgeholt und nach
Netstal gebracht; dort habe sie den Wagen um ca. 19.30 Uhr auf dem Parkplatz des
Restaurants [...] parkiert und sei hernach mit ihrem eigenen Auto (welches dort abgestellt
gewesen sei) nach Ennenda (Gemeinde Glarus) heimgefahren, wobei sie den
Fahrzeugschlüssel für den VW Sharan bei sich behalten habe (Verfahren SA.2017.00066,
pag. 000140 sowie pag. 000163 Ziff. 5). Gegen 22 Uhr habe sie sich schlafen gelegt; um
zirka 02.30 Uhr sei sie aufgestanden und alsdann mit ihrem Auto nach Netstal gefahren, sei
dort um etwa 02.45 Uhr in den VW Sharan (Unfallauto) umgestiegen, um mit diesem
Fahrzeug nach Solothurn zu fahren, wo sie sich gegen 06.00 Uhr mit dem Beschuldigten
A.______ für eine Baustellenbesichtigung hätte treffen sollen (Verfahren SA.2017.00066,



pag. 000140 und 141). Nach nur kurzer Fahrt sei sie verunfallt, wobei sie an den Unfall
selber schlicht keine Erinnerung mehr habe. Sie müsse nach dem Unfall mutmasslich unter
Schock gestanden haben; jedenfalls sei sie gegen 08.00 Uhr daheim in Ennenda/GL aufge-
wacht, ohne zu wissen, wie sie nach Hause gelangt sei, vermutlich aber zu Fuss (später bei
der Staatsanwaltschaft erwähnte sie, sie wisse von jener Nacht nur noch, dass sie zu Fuss
gegangen sei [Verfahren SA.2017.00066, pag. 000164 Ziff. 17]). Nach dem Aufwachen sei
ihr bewusstgeworden, dass "etwas mit dem VW Sharan passiert" sein müsse, weshalb sie
sich in der Folge zur Polizei begeben habe. Danach gefragt, wie ihr Befinden jetzt
anlässlich ihrer Meldeerstattung bei der Polizei sei, erklärte sie, sie fühle sich jetzt einfach
müde; ansonsten aber gehe es ihr gut und sie habe auch keine Schmerzen (Verfahren
SA.2017.00066, pag. 000141 f.).

Die Distanz vom damaligen Unfallort in Näfels zum Wohnort der Auskunftsperson in
Ennenda/GL beträgt rund 8.5 Kilometer. Allein schon aufgrund dieser Entfernung erscheint
es als undenkbar, dass die Auskunftsperson diese Wegstrecke mitten in der Nacht zu Fuss
zurückgelegt und sich dann zu Bett begeben haben soll, ohne bis dahin nur die geringste
Erinnerung an das Unfallereignis zurückerlangt zu haben oder wenigstens irgendwelche
Eindrücke vom Heimmarsch wahrzunehmen. Denn immerhin wäre die Auskunftsperson
selbst bei schnellem Laufschritt mindestens 1.5 Stunden unterwegs gewesen. Eine
anhaltende vollständige Desorientierung über eine solche Zeitspanne hinweg während eines
nächtlichen Fussmarsches ist unwahrscheinlich, zumal das hier vergleichsweise harmlos
verlaufene Unfallereignis auch nicht als geeignet erscheint, eine derart traumatisierende
Wirkung zu entfalten.

4.3.2Die Auswertung des Mobiltelefons der Auskunftsperson ergab, dass das betreffende
Natel am 24. Oktober 2016 (Vortag des Verkehrsunfalls) abends um 20.58 Uhr und erneut
um 21.35 Uhr über einen Antennenstandort im Raum Glarus eingeloggt war (Verfahren
SA.2017.00066, pag. 000296). Das Dorf Ennenda als Wohnort der Auskunftsperson grenzt
unmittelbar an die Ortschaft Glarus an und ist von dieser lediglich durch die Linth getrennt.
Wenn daher die Auskunftsperson bei ihrer Selbstanzeige bei der Polizei mitteilte, sie habe
sich am Abend des 24. Oktober 2016 in ihrer Wohnung daheim in Ennenda aufgehalten, so
korrespondiert diese Aussage mit dem festgestellten Antennenstandort ihres Mobiltelefons
im Raum Glarus.

Nachdem das Mobiltelefon der Auskunftsperson am 24. Oktober 2016 letztmals um 21.35
Uhr aktiv war, erfolgte über dieses Natel ein nächstes Mal erst wieder am nächsten
Vormittag, 25. Oktober 2016, um 09.25 Uhr eine Verbindung. Dabei wurde das
Mobiltelefon über eine Antenne in Rüti/ZH erfasst (Verfahren SA.2017.00066,
pag. 000297) und befand sich die Auskunftsperson somit zu diesem Zeitpunkt [09.25 Uhr]
im Zürcher Oberland. Bei ihrer Selbstanzeige rund zwei Stunden später berichtete die
Auskunftsperson allerdings, sie sei morgens um 08.00 Uhr daheim in Ennenda aufgewacht
und sei ihr allmählich klargeworden, dass in der vorherigen Nacht "etwas mit dem VW
Sharan" passiert sein müsse. Gegenüber der Staatsanwaltschaft führte die Auskunftsperson
ergänzend aus, sie habe sich anschliessend nach Netstal begeben und habe dort ihr eigenes
Auto geholt (Verfahren SA.2017. 00066, pag. 000166 Ziff. 40). Weder bei der Polizei noch
bei der Staatsanwaltschaft erwähnte die Auskunftsperson jedoch, dass sie hierauf zunächst
noch ins Zürcher Oberland gefahren sei, ehe sie gegen Mittag Meldung bei der Polizei
erstattete. Zeitlich wäre es zwar möglich, dass die Auskunftsperson, nachdem sie gemäss
eigener Darstellung um 08.00 Uhr daheim in Ennenda aufgewacht war und sich danach



nach Netstal zu ihrem Auto begeben hatte, gegen 09.30 Uhr im Zürcher Oberland hätte sein
können. Dennoch erscheint es als eigenartig, dass die Auskunftsperson bei ihrer
Selbstanzeige bei der Polizei mit keiner Silbe anmerkte, dass sie sich erst nach einem
Abstecher ins Zürcher Oberland dazu entschloss, sich wegen des Verkehrsunfalls in der
vorherigen Nacht zum Polizeistützpunkt in der Biäsche zu begeben (dieser
Polizeistützpunkt befindet sich an der A3 unmittelbar an der Gemeindegrenze zwischen
Mollis [Glarus Nord] und Weesen/SG). Bereits dieser Umstand für sich schmälert daher die
Glaubhaftigkeit der von der Auskunftsperson bei ihrer Selbstanzeige vorgetragenen
Schilderungen. Indes ist dies nicht das allein entscheidende Indiz, welches die
Selbstanzeige ins Wanken bringt. Denn wie nachstehend noch näher dargelegt wird, beruhte
die damalige Selbstanzeige der Auskunftsperson ohnehin auf einer kompletten
Lügengeschichte, die vom Beschuldigten A.______ inszeniert wurde. Nur hat dieser dabei
nicht bedacht, dass bei der späteren Auswertung des Mobiltelefons im Nachhinein würde
festgestellt werden können, dass die Auskunftsperson sich am Vormittag des 25. Oktober
2016 nicht daheim in Ennenda aufgehalten hatte, wo sie im Verlauf des Morgens auf
wunderliche Weise die Erinnerung an den Verkehrsunfall in der Nacht zuvor wiedererlangt
haben soll, sondern sie (die Auskunftsperson) als damalige Mitarbeitende der [...] GmbH an
jenem Vormittag in Tat und Wahrheit auf einer Baustelle im Zürcher Oberland tätig war,
bis sie dann vom Beschuldigten A.______ als ihrem Vorgesetzten dazu gedrängt wurde,
sich zur Polizei zu begeben und sich als vermeintliche Unfallverursacherin auszugeben.

E. 4.3.3
4.3.3.1Die Auskunftsperson erklärte bei ihrer Selbstanzeige gegenüber der Polizei, sie sei
von ihrem Vorgesetzten, dem Beschuldigten A.______, angewiesen worden, am 25.
Oktober 2016 frühmorgens mit dem VW Sharan (Unfallauto) von Netstal nach Solothurn zu
fahren, um sich dort gegen 06.00 Uhr mit dem Beschuldigten A.______ für eine
Baustellenbesichtigung zu treffen (Verfahren SA.2017. 00066, pag. 000140 Ziff. 1). Später
bei der Staatsanwaltschaft erklärte die Auskunftsperson, dass sie gar schon um 05.00 Uhr
bzw. zwischen 05.00 und 06.00 Uhr hätte in Solothurn sein müssen (pag. 000163 Ziff. 8
und Ziff. 13); zudem vermerkte die Auskunftsperson noch einmal ausdrücklich, dass sie
und der Beschuldigte A.______ in Solothurn eine Baustelle hättenbesichtigenwollen
(pag. 000163 Ziff. 8). Auf welchem Weg sie (die Auskunftsperson) an jenem Morgen nach
Solothurn gefahren wäre, könne sie nicht mehr sagen; sie fahre jeweils mit dem "Navi".
Ohnehin habe sie noch nicht einmal die Adresse der Baustelle in Solothurn gekannt; sie
hätte daher nach Ankunft in Solothurn zunächst den Beschuldigten angerufen, damit dieser
ihr die genaue Adresse angebe (pag. 000163 Ziff. 12).

Der Beschuldigte gab in der Untersuchung zu Protokoll, dass er der Auskunftsperson den
Auftrag erteilt habe, mit dem VW Sharan (Unfallauto) am 25. Oktober 2016 frühmorgens
alleine nach Solothurn zu fahren (Verfahren SA.2017.00066, pag. 000055 Ziff. 12-15). In
Solothurn hätte sich die Auskunftsperson mit ihm (dem Beschuldigten) auf einer Baustelle
treffen sollen (pag. 000055 Ziff. 16). Er selber sei an jenem Morgen um ca. 05.00 Uhr
daheim in Wald/ZH aufgewacht und sei dann mit seinem PW nach Solothurn losgefahren
(pag. 000054/55 Ziff. 3-6). Dass die Auskunftsperson auf ihrer Fahrt nach Solothurn
verunfallt sei, habe er erst im Verlauf des Vormittags irgendwann zwischen 10.00 und
11.00 Uhr erfahren, als die Auskunftsperson ihn telefonisch über den Unfall orientiert habe
sowie darüber, dass sie (die Auskunftsperson) von der Unfallstelle weggelaufen sei, worauf
er der Auskunftsperson gesagt habe, sie solle nun zur Polizei gehen. Zum Zeitpunkt, als die



Auskunftsperson ihm (dem Beschuldigten) telefoniert habe, sei er (der Beschuldigte) bereits
wieder zurück auf einer Baustelle in Rüti/ZH gewesen (pag. 000055 Ziff. 17-19).

Anlässlich der Befragung an der Berufungsverhandlung sagte der Beschuldigte aus, es sei
abgemacht gewesen, dass er sich mit der Auskunftsperson auf einer Baustelle in Solothurn
treffen würde; sie hätten beabsichtigt, dort Fassaden zu isolieren, also zu arbeiten. Er (der
Beschuldigte) könne nicht mehr sagen, wie lange er in Solothurn auf die Auskunftsperson
gewartet habe; soweit er sich erinnere, habe er (der Beschuldigte) nicht versucht, die
Auskunftsperson telefonisch zu erreichen, als diese nicht in Solothurn erschienen sei
(act. 34 S. 3 und S. 4 oben).

4.3.3.2Die eben dargelegten Schilderungen, wonach sich der Beschuldigte A.______ und
die Auskunftsperson am 25. Oktober 2016 frühmorgens hätten auf einer Baustelle in
Solothurn treffen wollen, sind in mehrfacher Hinsicht suspekt:

Eine erste Ungereimtheit zeigt sich schon bei den Zeitangaben der Beteiligten, deren
Widersprüchlichkeit geradezu auf der Hand liegt, wie dies auch bereits die Vorinstanz
richtig bemerkt hat (act. 9 S. 6 Mitte). Derweil nämlich die Auskunftsperson am
25. Oktober 2016 bereits kurz vor 03.00 Uhr in Netstal/GL mit dem VW Sharan
(Unfallauto) losgefahren sein will, um sich zwischen 05.00 und 06.00 Uhr auf einer
Baustelle in Solothurn mit dem Beschuldigten zu treffen, hat sich dieser gemäss eigenen
Angaben um 05.00 Uhr daheim in Wald/ZH gerade erst auf den Weg dorthin gemacht. Bei
normalen Verkehrsverhältnissen wäre demnach der Beschuldigte erst nach 06.30 Uhr in
Solothurn angelangt, wogegen die Auskunftsperson bereits vor 05.00 Uhr dort gewesen
wäre (siehe Google Maps).

Seltsam an der ganzen Geschichte erscheint auch der Umstand, dass beide angeblich
getrennt voneinander nach Solothurn hätten fahren wollen. Naheliegend wäre jedenfalls
gewesen, dass sie zumindest ab Pfäffikon/SZ gemeinsam gefahren wären, zumal die
Auskunftsperson nicht die geringste Ahnung vom genauen Zielort in Solothurn hatte.
Diffus sind überdies auch die Angaben dazu, was sie zur genannten frühen Morgenstunde in
Solothurn effektiv zu tun beabsichtigten. Die Auskunftsperson erklärte, es sei vorgesehen
gewesen, eine Baustelle zubesichtigen, derweil der Beschuldigte vorgab, sie hätten
dortarbeiten(Fassaden isolieren) wollen. Kommt hinzu, dass Ende Oktober die
Lichtverhältnisse frühmorgens um 06.00 Uhr alles andere als günstig sind, um eine
Baustelle zu besichtigen bzw. um an einer Gebäudefassade zu arbeiten.

Als lebensfremd erweist sich ferner, dass der Beschuldigte, nachdem er selber angeblich in
Solothurn eingetroffen war und dort vergebens auf seinen Angestellten gewartet hatte, nicht
wenigstens versuchte, sich via Natel bei seinem Arbeitnehmer nach dessen Verbleib zu
erkundigen, sondern stattdessen unverrichteter Dinge sogleich wieder ins Zürcher Oberland
zurückfuhr. Aber selbst als er wieder zurück im Zürcher Oberland war, fand es der
Beschuldigte, folgt man seiner Schilderung zum Geschehensablauf, noch immer nicht nötig,
sich nach seinem "vermissten" Angestellten zu erkundigen; erst als dieser selber ihn (den
Beschuldigten) am späteren Vormittag angerufen haben soll, will er (der Beschuldigte)
erfahren haben, dass jener auf der Fahrt nach Solothurn verunfallt sei.

4.3.3.3Wie soeben gezeigt, weist die "Solothurn-Geschichte" nicht bloss eine, sondern
gleich mehrere Merkwürdigkeiten auf. Die ganzen Schilderungen sind derart realitätsfremd,
dass die Erzählung bereits in sich nicht stimmen kann. Diese Erkenntnis wird durch eine
objektiv feststehende Tatsache nachdrücklich bestätigt. So war das Mobiltelefon des



Beschuldigten am 25. Oktober 2016 ab 05.30 Uhr fast pausenlos in Betrieb; eingeloggt war
das Gerät dabei aber durchwegs im Raum Zürcher Oberland, Glarnerland und Linthgebiet,
zu keinem Zeitpunkt aber im Gebiet Zürich/Aargau/Solothurn (Verfahren SA.2017.00066,
pag. 000296-298).

4.4Damit ist die "Solothurn-Geschichte" als offensichtliche Lüge widerlegt und war
demnach die am 25.Oktober 2016 bei der Polizei erfolgteSelbstanzeige der Aus-
kunftsperson eine reine Farce.

Vorliegend scheint im Übrigen bereits die Staatsanwaltschaft von Anfang an Zweifel an der
ganzen Geschichte gehegt zu haben, wie die Einvernahme der Auskunftsperson (damals
noch als beschuldigte Person) am 22. November 2016 unschwer erkennen lässt (Verfahren
SA.2017.00066, pag. 000161 ff.). Jedenfalls stellte damals die Staatsanwaltschaft der
Auskunftsperson zum Unfallhergang mehrere sozusagen Kontrollfragen, wie sie in dieser
Art nur Sinn ergeben, wenn erhebliche Zweifel an einer Tatschuld bestehen (siehe
pag. 000164 f. Ziff. 23-34; beispielsweise die Fragen nach der Unfallendlage des
Fahrzeuges sowie nach der Art der konkreten Beschädigungen am Fahrzeug). Auch schien
es der Staatsanwaltschaft kaum glaubhaft, dass die Auskunftsperson damals angeblich vom
Unfallort in Näfels nach Ennenda heimgelaufen sein will (Verfahren SA.2017.00066,
pag. 000166 Ziff. 41). Dass die Staatsanwaltschaft in der Folge dennoch einen Strafbefehl
gegen die Auskunftsperson erliess (Verfahren SA.2017.00066, pag. 000168 f.), ist letztlich
nur damit zu erklären, dass seinerzeit keine zureichenden Anhaltspunkte für eine mögliche
Dritttäterschaft bestanden, welche hätten weiterverfolgt werden können. Kommt hinzu, dass
das vom Beschuldigten inszenierte Täuschungsmanöver nahezu perfekt angelegt war (siehe
dazu auch die nachfolgenden Erwägungen).

E. 5
Die vorliegende Angelegenheit weist noch weitere interessante Facetten auf, welche im
bisherigen Verfahren teilweise unbeachtet blieben:

5.1Am Morgen des 25. Oktober 2016, gegen 06.15 Uhr, also rund drei Stunden nach dem
Verkehrsunfall beim Kreisel in Näfels, nahm F.______ (Sohn des hier Beschuldigten und
damals formell Geschäftsführer bei der [...] GmbH) mit der Kantonspolizei Glarus
telefonisch Kontakt auf und meldete den VW Sharan (Unfallauto) als vermisst bzw. implizit
als gestohlen (Verfahren SA.2017.00066, pag. 000148 Ziff. 1). Eine gute Stunde später, um
07.20 Uhr, konnte F.______ auf dem Polizeistützpunkt Biäsche zur Sache befragt werden
(Verfahren SA.2017.00066, pag. 000148 ff.). F.______ gab der Polizei und später auch der
Staatsanwaltschaft zu Protokoll, dass er am 25. Oktober 2016 um etwa 05.30 Uhr daheim in
Wald/ZH losgefahren und um ca. 06.00 Uhr in Netstal/GL eingetroffen sei. Dort hätte der
VW Sharan (Unfallauto) für seine Mitarbeiter bereitstehen sollen, jedoch sei das Auto nicht
mehr dort parkiert gewesen. Er (F.______) habe hierauf seinen Vater (A.______)
angerufen; da dieser auch nicht gewusst habe, wo das Auto sein könnte, habe er (F.______)
umgehend die Polizei verständigt (Verfahren SA.2017.00066, pag. 000148; ferner
pag. 000110 Ziff. 3 und Ziff. 4).

Als hernach die Polizei dem Meldungserstatter F.______ mitteilte, dass in der soeben
vergangenen Nacht mit dem fraglichen VW Sharan ein Verkehrsunfall beim Kreisel in
Näfels passiert sei, gab sich dieser völlig ahnungslos und überrascht (Verfahren
SA.2017.00066, pag. 000149).



5.2Vorliegend ist indes durch die Untersuchung erstellt, dass der Beschuldigte A.______,
der nachweislich den nächtlichen Selbstunfall mit dem VW Sharan verursachte, unmittelbar
nach der Kollision seinen Sohn F.______ anrief (Verfahren SA.2017.00066, pag. 000296).
F.______ wusste demnach sehr wohl, was mit dem VW Sharan in der vorangegangenen
Nacht geschehen war, als er den Wagen am 25. Oktober 2016 morgens kurz nach 06.00 Uhr
bei der Polizei als angeblich vermisst meldete. Es trifft denn auch nicht zu, dass F.______
um ca. 06.00 Uhr, bevor er die Polizei benachrichtigte, sich telefonisch bei seinem Vater
nach dem Verbleib des VW Sharan erkundigt hätte; zu diesem Zeitpunkt ist schlicht keine
Telefonverbindung zwischen Amir und A.______ registriert (Verfahren SA.2017.00066,
pag. 000296 f.). Die nächste Natel-Verbindung zwischen Amir und A.______ nach dem
nächtlichen Telefonat um 03.19 Uhr fand erst wieder um 08.19 Uhr statt, als F.______
seinem Vater eine Kurzmitteilung zukommen liess (a.a.O.); dies just wenige Minuten nach
Beendigung der polizeilichen Befragung von F.______ zum angeblichen Verschwinden des
VW Sharan (Verfahren SA.2017.00066, pag. 000149). Auch wenn dies hier nicht weiter
von Belang ist, steht zu vermuten, dass in der eben erwähnten Kurzmitteilung F.______
seinen Vater darüber orientierte, wie das soeben inszenierte Täuschungsmanöver (Dieb-
stahlsanzeige) auf dem Polizeiposten abgelaufen war.

5.3Augenscheinlich ist somit, dass der Beschuldigte A.______ zunächst unter Mitwirkung
seines Sohnes Amir einen anderen Weg verfolgte, um seine Schuld am nächtlichen
Verkehrsunfall beim Kreisel zu kaschieren. Er baute anfänglich darauf, eine
Diebstahlsanzeige würde jedweden Verdacht im Keim ersticken lassen, es könnte jemand
aus dem Umfeld der [...] (Fahrzeughalterin) den VW Sharan zum Unfallzeitpunkt gelenkt
haben. Im weiteren Verlauf des Vormittags des 25. Oktober 2016 scheinen dann allerdings
beim Beschuldigten Zweifel aufgekommen zu sein, ob die blosse Diebstahlsanzeige auf die
Länge ausreichen würde, einen möglichen Tatverdacht von ihm fernzuhalten. So dürfte er
auf die Idee gekommen sein, ein anderer möge für ihn den Kopf hinhalten. Hierbei scheint
die Wahl schliesslich auf die Auskunftsperson gefallen zu sein. Mutmasslich beim Tele-
fonanruf des Beschuldigten an die Auskunftsperson an jenem Vormittag um 09.25 Uhr
(Verfahren SA.2017.00066, pag. 000297) dürften erste entsprechende Anweisungen an die
Auskunftsperson ergangen sein, sich in eine Selbstanzeige zu fügen.

Als der Beschuldigte am 25. Oktober 2016 um 09.25 Uhr die Auskunftsperson anrief, war
deren Mobiltelefon in Rüti im Zürcher Oberland eingeloggt (Verfahren SA.2017.00066,
pag. 000297). Dies stimmt denn auch mit den Angaben der Auskunftsperson überein,
welche sie am 2. Februar 2017, als sie ihre Selbstanzeige widerrief, der Staatsanwaltschaft
zu Protokoll gab; sie erwähnte, dass sie am 25. Oktober 2016 am Vormittag auf einer
Baustelle in Rüti/ZH gearbeitet habe (Verfahren SA.2017.00066, pag. 000003 Ziff. 3). Die
Auskunftsperson erklärte weiter, sie sei dann vom Beschuldigten A.______ am Telefon
angewiesen worden, mit dem Firmenwagen nach Niederurnen/GL zum Restaurant [...]
[recte: ...] zu kommen, wo er (der Beschuldigte) warte (a.a.O.). Die Fahrtzeit von Rüti/ZH
nach Niederurnen beträgt knapp 25 Minuten (Google Maps). Tatsächlich wurde eine
knappe halbe Stunde später, um 09.52 Uhr, das Mobiltelefon der Auskunftsperson über den
Antennenstandort Biberlichopf bei Schänis erfasst (Verfahren SA.2017.00066,
pag. 000297; beim Biberlichopf handelt es sich um einen Hügel bei Schänis/Ziegelbrücke,
Luftlinie bis zum Restaurant [...] rund 1.5 km). In der Folge sei sie (die Auskunftsperson)
mit dem Beschuldigten nach Netstal gefahren, wo sie ihm ihr Privatauto überlassen habe,
welches sie dort am Morgen abgestellt gehabt habe (Verfahren SA.2017.00066,



pag. 000003 Ziff. 3). F■. die Fahrt von Niederurnen/GL nach Netstal/GL benötigt ein PW
rund 10 Minuten. Und in der Tat erfasste ab 10.15 Uhr ein Antennenstandort in Netstal/GL
das Mobiltelefon des Beschuldigten (Verfahren SA.2017.00066, pag. 000298). Von Netstal
aus seien sie dann zu einem Restaurant in Rüti/ZH gefahren, die Auskunftsperson mit dem
Firmenwagen, der Beschuldigte mit dem PW der Auskunftsperson (Verfahren
SA.2017.00066, pag. 000003 Ziff. 3). Auch diese Angabe wird durch die registrierten
Mobiltelefonverbindungen bestätigt; die Natels des Beschuldigten und der Auskunftsperson
waren ab 10.50 Uhr im Raum Rüti/ZH eingeloggt (Verfahren SA.2017.00066,
pag. 000298). Im Restaurant in Rüti/ZH müssen schliesslich die konkreten Instruktionen an
die Auskunftsperson erfolgt sein, was sie bei ihrer Selbstanzeige vorzutragen habe
(Verfahren SA.2017.00066, pag. 000003 Ziff. 3).

Nachdem das Obergericht an der Berufungsverhandlung von beiden Personen einen
Eindruck erlangt hat (der Beschuldigte mit einer sehr selbstherrlichen Persönlichkeit; die
Auskunftsperson unsicher und fragil) ist für das Obergericht höchst glaubhaft, dass der
Beschuldigte die mit den Schweizer Verhältnissen wenig vertraute Auskunftsperson massiv
unter Druck gesetzt hatte, indem er ihr mit der Kündigung gedroht habe, sollte sie nicht
spuren (siehe dazu Verfahren SA.2017.00066, pag. 000003 f. Ziff. 3, Ziff. 4 und Ziff. 8).
Nach dem Briefing in Rüti/ZH begab sich die Auskunftsperson schliesslich zum
Polizeistützpunkt Biäsche, welcher sich an der A3 bei Weesen/SG befindet (Fahrzeit von
Rüti/ZH nach Weesen knapp 25 Minuten) und erstattete dort um 11.40 die ihr vom Beschul-
digten eingetrichterte Unfallmeldung (Verfahren SA.2017.00066, pag. 000145).

5.4In der Folge unternahm der Beschuldigte noch einen zusätzlichen Schritt, um die ganze
Lügengeschichte wasserdicht zu machen. Am 26. Oktober 2016 wies er die
Auskunftsperson an, sich auf die Notfallstation des Kantonsspital Glarus zu begeben und
dort diffuse Schmerzen als Folge des angeblich erlittenen Selbstunfalls vorzugaukeln.
Angedacht war dabei, dass die Auskunftsperson vom Arzt krankgeschrieben würde (was
dann aber nicht geschah), die Polizei dadurch umso mehr an die vorgetragene
Unfallgeschichte glauben und der Lohn erst noch von der SUVA bezahlt würde (Verfahren
SA.2017.00066, pag. 000005 Ziff. 10-13; siehe ferner den ärztlichen Bericht über die
Notfallkonsultation im Dossier SA.2016.00515, act. 9.1.06).

Am Ende bleibt als Erkenntnis, dass die vom Beschuldigten unternommenen Bemühungen,
um die Strafverfolgungsbehörde zu täuschen, an Dreistigkeit kaum mehr zu übertreffen
sind.

E. 6
Zusammenfassend steht somit fest, dass der Beschuldigte A.______ am 25. Oktober 2016
um 03.00 Uhr beim Kreisel in Näfels/GL mit dem VW Sharan verunfallte und sich danach
umgehend, und ohne die Polizei zu verständigen, davonmachte, wie ihm dies in der
Anklage der Staatsanwaltschaft zur Last gelegt wird (act. 3).

E. 7
Die Kosten gemäss Ziff. 6 hiervor werden auferlegt und von ihm bezogen.

E. 8
Schriftliche Eröffnung und Mitteilung an:

[...]
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